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The winner is... ?
Festzuschüsse

Standespolitik

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) hat sich mit den Kranken-
kassen wenige Tage vor Ablauf der von
Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt gesetzten Frist in einem Schieds-
amtsverfahren unter Vorsitz von Prof.
Herbert Genzel darauf geeinigt, daß 43
Festzuschüsse in acht Befundgruppen das
bisherige prozentuale Zuzahlungssystem
beim Zahnersatz ab dem 1.1.2005
ablösen sollen. Redaktionelle Details der
Neuregelung sind noch offen. Daher liegt
der exakte Beschlußtext noch nicht vor.

„Gewinner ist der Patient“, denn es
bleibe in über 95 % der Fälle im Jahr
2005 und in folgenden Jahren bei

der gleichen Eigenbeteiligung der Patienten
im Zahnersatzbereich, so der amtierende Vor-
sitzende Dr. Jürgen Fedderwitz bei der Presse-
konferenz am 24.6.2004 in Berlin. Auf die von
Journalisten sofort gestellte Frage, wie sich die
Neuregelung auf den Umsatz der (Vertrags-)
Zahnärzte auswirken werde, bezeichnete
Fedderwitz die Folgen als „einkommensneu-
tral“. Freilich sei das ursprüngliche zahn-
ärztliche Konzept im Schiedsspruch nicht
wiederzuerkennen. Umgekehrt aber sei der
„Opulenzantrag“ der Krankenkassen, mit
dem alle „State of the Art“ machbaren,
zahnärztlichen Leistungen den GKV-Katalog

kassenwerbe-
wirksam aus-
s c h m ü c k e n
sollten, eben-
falls abge-
wehrt worden.
Der Kompro-
miß, den die
Z a h n ä r z t e -
schaft als
„Makler der
Idee“ voran-
gebracht hät-
ten, bilde die

„Versorgungs-
wirk l i chke i t“
2004 ab, stelle
die Patienten in
der Regel nicht
schlechter und
gebe den Kran-
kenkassen ver-
sicherungsma-
t h e m a t i s c h e
Planungssicher-
heit. Das Ziel,
den Bürokratie-
abbau voranzu-
bringen, sei je-
doch mit diesem Ergebnis keinesfalls erreicht
worden.

Schrille Töne
Im Verlauf der Schiedsamtsverhandlungen
hatten die Krankenkassen mehrfach ver-
sucht, das Verfahren platzen zu lassen, um so
einen Aufschub oder ein Aussetzen der ge-
setzlichen Neuregelungen zu erzwingen. Die
„Begleitmusik“ der Krankenkassen, die wir
Zahnärzte alle in den Medien in der Zeit kurz
vor dem 23.6.2004 hierzu nachlesen konn-
ten, war klar und deutlich. Wie bei Schieds-
sprüchen und Verträgen gesetzlich im SGB V
vorgesehen, hat die Aufsichtsbehörde, das
BMG, noch die Möglichkeit, den Schieds-
spruch zu „kassieren“. Erste Reaktionen aus
dem Bundesministerium deuten jedoch dar-
auf hin, daß der Schiedsspruch unbeanstan-
det passieren könnte. Freilich beginnt die Be-
anstandungsfrist erst bei Vorlage des Be-
schlußtextes zu laufen. Darüber hinaus sind
noch zwei Termine für die „redaktionellen
Details“ vorgesehen, durch die allerdings
keinesfalls mehr die Substanz der Einigung
verändert werden, sondern lediglich „Pro-
phylaxe gegen Mißverständnisse“ betrieben
werden soll. Als nächste „Deadline“ nannte
Fedderwitz den 30.9.2004. Zu diesem Termin
müssen die Kalkulationen zur endgültigen
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Zufrieden zeigte sich der amtierende KZBV-Vorsitzende
Dr. Jürgen Fedderwitz mit dem erreichten Kompromiß beim
Thema Festzuschuß.

Großer „Medienauftrieb“ im Haus der Bundespressekonfe-
renz für die KZBV
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Standespolitik/Buchbesprechung

9BZB/Juli-August/04/BLZK&KZVB

Buchtip: Europäisierung des
Gesundheitswesens –
Perspektiven für Deutschland

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Europäisierung des Gesund-
heitswesens – Perspektiven für Deutschland, Verlag Bertels-
mann Stiftung, Gütersloh 2003, 128 Seiten, Preis: 15,- e,
ISBN 3-89204-698-0.

Welche Auswirkungen hat die europäische Ge-
setzgebung auf die Gesundheitspolitik? Diesem
Thema widmet sich eine Untersuchung der
Bertelsmann Stiftung, die jetzt in Buchform
vorliegt. Die Autoren Stefan Greß, Peter Axer
und Jürgen Wasem gehen davon aus, daß die
offene Methode der Koordinierung an Dyna-
mik gewinnt, der sich auch die deutsche Ge-
sundheitspolitik nicht entziehen kann. Selbst
wenn die Implementierung des europäischen
Wettbewerbsrechtes in die Sozialversiche-
rungssysteme durch jüngste Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofs einen Rück-
schlag erlitten haben, bleibt die Prognose,
daß defensive Strategien zur Abwehr der
möglichen Gefahren einer Europäisierung
im Hinblick auf die Steuerungsdefizite in der
Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutsch-
land zu kurz greifen. Dagegen sehen die Au-
toren in einem grenzüberschreitenden Ver-

tragswettbewerb zwischen Kranken-
kassen und „Leistungsanbietern“ ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Optimie-
rung der Sozialversicherungssysteme
im Hinblick auf Qualität und Wirt-
schaftlichkeit. Dazu sollten auch inno-
vative Versorgungsformen entwickelt
werden.
Insofern enthält das vorliegende Buch
der Bertelsmann Stiftung auch für die
Selbstverwaltungskörperschaften und ihre
Organe wichtige Hinweise. Zu den neuen
Aufgaben für die Akteure einer (grenzüber-
schreitenden) Gesundheitsversorgung zählt
nach Auffassung der Autoren eine Schwer-
punktverlagerung der Kassenärztlichen Ver-
einigungen in Richtung Qualitätssicherung. 
Bestandsschutz wird es in dem geforderten
Wettbewerbsprozeß weder für Kassen, noch
für Anbieter von Gesundheitsleistungen ge-
ben. Insofern plädiert die Studie für ein
offensives Szenario eines grenzüberschreiten-
den Vertragswettbewerbs. Auch ein einheit-
liches System von Finanzierung und Organi-
sation der Gesundheitsversorgung in Europa
wird im Extremfall für denkbar gehalten.

RA Peter Knüpper

Als „Hotspots“ hier noch einige der bisher bekannt-
gewordenen Regelungen:
• Zuschüsse werden künftig auch bei Implantat-Supra-

konstruktionen bezahlt;
• es gibt 43 unterschiedliche Zuschüsse in 8 Gruppen –

Übersichtlichkeit soll gegeben sein;
• (Mehr-)Leistungen, die 2003 privat zu erbringen waren,

bleiben auch in Zukunft über die bekannten Muster als
Privatleistung abrechenbar;

• abweichend gleichartige Versorgungsformen sind mit
den bisherigen Mustern, die bestehen bleiben, über die
KZV abzurechnen;

• abweichend andersartige Versorgungsformen werden
über den Kostenerstattungsweg von den Krankenkassen
direkt an die Patienten bezuschußt. Hier findet keine Ab-
rechnung über HKP und die KZV statt.

• Der Patient kann im Festzuschußsystem für das nächste

Jahr auch Versorgungsformen wählen, für die er bisher
keinen Zuschuß seiner Krankenkasse erhalten hat;

• Gutachten stellen in Zukunft nur den Befund fest. § 12
SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot) steht nicht mehr im
Fokus der Begutachtung.

• Bei bis zu vier fehlenden Zähnen pro Kiefer wird ein
Festzuschuß für festsitzenden ZE bezahlt;

• bei mehr als vier fehlenden Zähnen pro Kiefer wird ein
Festzuschuß für herausnehmbaren ZE bezahlt.

• Die Übergangsregelung 2004-2005 ist noch zu verhandeln;
• das bisherige Bonussystem bleibt erhalten;
• der Monatsbeitrag für die Zahnersatzversicherung soll

ersten Berechnungen nach 8 Euro unterschreiten. Vor über-
eilt abgeschlossenen Versicherungen, sowohl bei gesetz-
lichen als auch privaten Versicherungen, warnt die KZBV.

Dr. Manfred Kinner,
2. Vorsitzender des Vorstandes der KZVB

Literaturhinweis:
Die „virtuelle Pressemappe“ mit Fallbeispielen zum Thema
Festzuschüsse finden Sie unter „ZOB.de“ im Internet auf den
Seiten der KZVB.

Höhe der Festzuschüsse sowie die finanziel-
len Planungen der Krankenkassen abge-
schlossen sein.




